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KURZE BEGRÜNDUNG

In Artikel 36 des Partnerschaftsabkommens von Cotonou kamen die EU und die AKP-Staaten 
überein, eine neue, WTO-konforme Handelsregelung zu vereinbaren, "die zwischen ihnen 
bestehenden Handelshemmnisse schrittweise zu beseitigen und die Zusammenarbeit in allen 
handelsrelevanten Bereichen zu verstärken." Artikel 37 sieht folgendes vor: "Im 
Vorbereitungszeitraum, der spätestens am 31. Dezember 2007 endet, werden 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ausgehandelt."

2002 begann die erste Verhandlungsphase zwischen der Kommission und der Gruppe der 
AKP-Staaten über Fragen von allgemeinem Interesse für alle betreffenden AKP-Staaten, 
denen sich getrennte Verhandlungen mit sechs AKP-Regionen anschlossen, die für die WPA-
Verhandlungen vorgesehen waren (Karibischer Raum, Westafrika, Zentralafrika, Östliches 
und Südliches Afrika (ESA), SADC minus, Pazifischer Raum). Am Ende der Verhandlungen 
im Jahr 2007 spaltete sich die EAC (Ostafrikanische Gemeinschaft) von der ESA-
Verhandlungsgruppe ab.

Nur die Länder des karibischen Raums waren nach fünfjährigen Verhandlungen Ende 2007
bereit, ein vollständiges Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu paraphieren, das sich auf alle 
Aspekte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung erstreckt. Am 16. Dezember 
2007 wurde das Abkommen von der Kommission im Namen der Europäischen Gemeinschaft 
sowie von 15 CARIFORUM-Staaten (Antigua und Barbuda, den Bahamas, Barbados, Belize, 
Dominica, der Dominikanischen Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts und 
Nevis, Saint Lucia, St. Vincent und den Grenadinen, Suriname und Trinidad und Tobago) 
paraphiert, und es wurde am 15. Oktober 2008 von der EU und 14 CARIFORUM-Staaten 
sowie am 20. Oktober 2008 von Guyana unterzeichnet. Haiti hat das Abkommen nicht 
unterzeichnet.

Seit Anfang 2008 gilt ein zoll- und kontingentfreier Zugang für Erzeugnisse aus den 
CARIFORUM-Staaten zum EU-Markt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates 
vom 20. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu den Regelungen der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe der 
Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehören (ABl. 
L 348 vom 31.12.2007, S. 1). Die Kommission notifizierte das Abkommen unmittelbar nach 
seiner Unterzeichnung der WTO zum Nachweis des WTO-konformen Charakters der EU-
Einfuhrregelung für Waren aus den AKP-Staaten, die WPA unterzeichnet haben.

Große Schwierigkeiten traten während der Verhandlungen und nach der Paraphierung zutage, 
insbesondere als die Diskussion in Guyana neu eröffnet wurde. Es muss betont werden, dass –
abgesehen von Schwierigkeiten in der Sache – der Verhandlungsstil und die Taktik der 
Verhandlungsführer der Kommission die seit jeher guten Verhandlungen zwischen der EU 
und den karibischen Staaten gefährdeten. Der Verfasser der Stellungnahme bedauert dies 
zutiefst, beglückwünscht jedoch die CARIFORUM-Staaten zum Ergebnis der Verhandlungen 
und ihrer Entscheidung, das WPA zu unterzeichnen. 

Haiti hat als das einzige Land der Gruppe der CARIFORUM-Staaten, das zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern zählt, das WPA nicht unterzeichnet. Als ein Land, das zu den
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am wenigsten entwickelten Ländern gehört, kann es die Regelung "Alles außer Waffen" im 
Rahmen des Systems der Allgemeinen Präferenzen (SAP) in Anspruch nehmen. Deshalb 
besteht nicht die unmittelbare Notwendigkeit, einen freien Zugang zum EU-Markt über das
WPA sicherzustellen. In Anbetracht der schwierigen und politischen wirtschaftlichen Lage 
Haitis sollte das Land nicht gedrängt werden, sondern die Zeit erhalten, die es für seine 
Entscheidung benötigt.

Das WPA mit den CARIFORUM-Staaten kann positive Auswirkungen auf die Entwicklung 
der karibischen Staaten haben. Nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme ist ein rascher 
Ratifizierungs- und Umsetzungsprozess in Verbindung mit den notwendigen Reformen die 
Voraussetzung dafür, dass die positiven Auswirkungen des WPA zum Tragen kommen.

Die Durchführung des WPA und die Reformen können nur dann angemessen funktionieren, 
wenn das WPA von beträchtlichen Handelshilfe-Paketen flankiert wird, durch die die 
Nettoverluste bei den Zolleinnahmen ausgeglichen werden sollen und die Wirtschaftstätigkeit 
in den CARIFORUM-Staaten verstärkt werden soll.

Der Hauptgrund dafür, dass die Aufnahme von Artikel 36 in das Cotonou-Abkommen 
beschlossen wurde, war der, dass der freie Zugang für Waren aus allen AKP-Staaten zur EU 
im Rahmen der Lomé-Verträge nicht mit den WTO-Vorschriften vereinbar war. Deshalb 
betrifft der größte Teil des WPA den Warenhandel. Es wurde allerdings von Anfang an von 
allen Parteien klargemacht, dass die Ziele des Abkommens im Einklang mit den Zielen des 
Partnerschaftsabkommen von Cotonou stehen würden, welches die Grundlage des WPA 
zwischen der EG und den CARIFORUM-Staaten darstellt. 

Das WPA selbst sieht (in Artikel 1) als primäres Ziel vor, "durch den Aufbau einer 
Handelspartnerschaft, die mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung, den Millenium-
Entwicklungszielen und dem Cotonou-Abkommen in Einklang steht, zur Eindämmung und 
schließlich zur Beseitigung der Armut beizutragen", gefolgt von dem Ziel, "regionale 
Integration, wirtschaftliche Zusammenarbeit und verantwortungsvolle Staatsführung zu 
fördern und so einen wirksamen, berechenbaren und transparenten Regelungsrahmen für 
Handel und Investitionen zwischen den Vertragsparteien und in der CARIFORUM-Region zu 
schaffen."

Das WPA mit den CARIFORUM-Staaten ist auf verschiedene Weise eng mit dem Cotonou-
Abkommen verknüpft. Es "stützt sich auf die Grundprinzipien und wesentlichen und 
fundamentalen Elemente des Cotonou-Abkommens." Es "baut auf den Bestimmungen des 
Cotonou-Abkommens und der vorangegangenen AKP-EG-Partnerschaftsabkommen [d.h. den 
vier Lomé-Abkommen und den vorangegangenen Jaunde-Abkommen] im Bereich der 
Regionalzusammenarbeit und -integration sowie der Wirtschafts- und Handelskooperation 
auf.

Das Abkommen enthält detaillierte Bestimmungen für die Ein- und Ausfuhr von Waren. Die 
EU verpflichtet sich, ab dem 1. Januar 2008 keine Zölle und Kontingente anzuwenden, und 
die CARIFORUM-Staaten werden ihre Märkte in den nächsten 25 Jahren schrittweise für 
etwa 87 % der aus der EU eingeführten Waren mit Ursprung in der EU öffnen. Dies wird zu 
Nettoverlusten bei den Zolleinnahmen führen, wobei die CARIFORUM-Staaten jedoch Zeit 
haben, sich darauf einzustellen, und durch eine Handelshilfe unterstützt werden sollen. Man 
hofft, dass die notwendige Reform im Zoll- und Steuerbereich sich positiv auf die 
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Entwicklung des öffentlichen Finanzsystems der CARIFORUM-Staaten generell auswirken 
wird. 

Das WPA enthält Bestimmungen zu den Bereichen Dienstleistungshandel, Investitionen, 
Wettbewerb, Innovation, geistiges Eigentum und Beschaffungswesen. All diese Bereiche 
wurden von den Akteuren in den CARIFORUM-Staaten und in der EU mit einer gewissen
Sorge geprüft. Die Auswirkungen dieser Kapitel auf die Entwicklung der CARIFORUM-
Staaten lassen sich nur schwer vorhersagen. Es sind jedoch darin auch Vorkehrungen und
flankierende Maßnahmen vorgesehen, damit die Bestimmungen ein positives Ergebnis für die 
Entwicklung für die betreffenden Länder bringen.

Die vorhandenen Finanzinstrumente für die Entwicklungszusammenarbeit werden von der EU 
zur Flankierung des WPA mit den CARIFORUM-Staaten eingesetzt werden. Eine finanzielle 
Unterstützung soll aus den regionalen und nationalen Richtprogrammen des EEF wie auch 
aus den für alle AKP-Staaten vorgesehenen Programmen bereitgestellt werden. Außerdem 
sollen die CARIFORUM-Staaten ihren Anteil an der handelsbezogenen Hilfe von einer 
Mrd. € jährlich erhalten, die von der EU und den Mitgliedstaaten zugesagt wurde.

******

Fazit

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
Handel, dem Parlament vorzuschlagen, seine Zustimmung zu dem 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen vorbehaltlich seiner Ratifizierung durch die 
CARIFORUM-Staaten zu erteilen.
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